
Dipl. Finanzplanungsexperte NDS HF - Modulerlasse
Stand 02.10.23 /TCS

Zulassung
Qualifikation A1 A2 A3 B1 B2 B3 B4 B5 C1 C2
Bankfachmann mit eidg. Fachausweis X
Bankfachexperte mit eidg. Diplom X
dipl. Bankwirtschafter HF X X
dipl. Betriebswirtschafter HF X X
Betriebsökonom NDS HF X
Bücherexperte mit eidg. Diplom X X X
Finanz-& Anlageexperte mit eidg. Diplom X
Finanzanalytiker & Vermögensverwalter mit eidg. Diplom X
Finanzplaner mit eidg. Fachausweis X
Finanzplanungsexperte mit eidg. Diplom X
KMU-Finanzexperte mit eidg. Diplom X X X X X
KV Business School NDS Executive in Management and Leadership NDS HF X X
MAS Financial Consultant ZHAW X X X
dipl. Immobilienberater/in X
dipl. Marketingmanager HF X X
dipl. Steuerberater NDS HF (SIB) X X
dipl. Versicherungswirtschafter HF X X
Steuerexperte mit eidg. Diplom X X X
Treuhänder mit eidg. Fachausweis X X X
Treuhandexperte mit eidg. Diplom X X X
Versicherungsfachmann mit eidg. Fachausweis X X
Versicherungsexperte mit eidg. Diplom X X

Hochschulabschluss in Ökonomie oder Recht X

Weitere Erlasse auf Antrag. * A1 Recht
A2 Steuern
A3 Vorsorge
B1 Selbständigerwerbende/KMU-Inhaber 
B2 Leitende  Angestellte 
B3 Patchwork-Familien

Hinweis: B4 Grenzüberschreitend wohnen/arbeiten
Der Stoff von erlassenen Modulen wird im Studium, für die Transferarbeiten B5 Immobilien
und für die Diplomarbeit auf aktuellem Stand vorausgesetzt. Ein Kandidat C1 Führung und operative Qualitätssicherung
kann sich also nicht darauf berufen, dass ihm ein Modul erlassen worden sei. C2 Verhandlung und Konfliktlösung

Erlass Modul *
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